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daneben viele Landesverbände und regional tätige Vereine (siehe http://www.forsea.de/ueberuns/mitglieder.shtml)  

 
Sitz des Vereines: Berlin - eingetragen beim Amtsgericht Charlottenburg unter der Nr. 17424Nz - 1. Vorsitzende: Gerhard Bartz, Geschäftsstelle: Nelkenweg 5, 74673 Mulfingen - 
:  07938 515  mobil: 0171 586 1638 - Telefax: 032 223 783 563 – URL: http://forsea.de - E-Mail: info@forsea.de – Bankverbindung:  Konto 46 555 005 bei der Raiffeisenbank 
Kocher/Jagst, Bankleitzahl 600 697 14 - Gemäß Freistellungsbescheid des Finanzamtes Öhringen vom 07.02.2008 Az.: 76001/31763 SG: II/24 für die Jahre 2003-2007 wegen Förderung 
der Hilfe für behinderte Menschen  (§52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 10 AO) nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes von der Körperschaftsteuer und nach § 3 Nr. 6 des 
Gewerbesteuergesetzes als steuerbegünstigten Zwecken dienend anerkannt. Spenden und Beiträge sind nach § 10 b EStG, § 9 Abs.. 1 KStG und § 9 Nr. 5 GewStG steuerlich absetzbar. 
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An die Landtagsfraktionen der Parteien 
 

Bündnis 90 / DIE GRÜNEN 
Sozialdemokratische Partei Deutschlands 
 

Stuttgart 
 

 
Diesen Brief schreibt Ihnen 

 

Gerhard Bartz 
Vorsitzender 

 
Hollenbach, den 5. April 2011 

 
 
Umsetzung der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen muss in 
den Koalitionsvertrag einfließen! 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

im Namen unserer Mitglieder aus Baden-Württemberg, aber auch als Bundesverband der Behinderten-
selbsthilfe fordern wir Sie auf, in der Koalitionsvereinbarung festzulegen, dass 
 

a) die Umsetzung der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen sofort, in einigen wenigen 
Teilen zeitnah zu erfolgen hat. 

b) die oder der nächste Behindertenbeauftragte der Landesregierung selbst behindert sein muss. 
 

Begründung 
 

Zu a) Die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen ist seit dem 26. März 2009 für Deutsch-
land uneingeschränkt verbindliches Recht. Dies bedeutet, dass große Teile sofort umgesetzt werden 
können und müssen. Dies betrifft Teile, die lediglich eine Gesetzesänderung erfordern (z.B. Inklusive 
Bildung, Mobilität, Leistungsgesetz mit wirklicher Bedarfsdeckung ohne Einkommens- und Vermö-
gensanrechnung für die Assistenz). Für alle anderen Teile wie z.B. Barrierefreiheit wird ein Aktionsplan 
benötigt, der die Ziele verbindlich festschreibt. Diskutiert wurde bereits genug, die Bedarfe sind klar, 
jedes weitere Verzögern widerspricht dem geltenden Gesetz. Vorsorglich weisen wir im Vorfeld darauf 
hin, dass es sich um unsere Menschenrechte handelt und diese nicht unter Finanzierungsvorbehalt 
stehen dürfen. 
 

Zu b) Nur ein Mensch mit Behinderung ist in der Lage, sich gedanklich in die Lebenswirklichkeit behinder-
ter Menschen hineinzuversetzen. Die nichtbehinderten Beauftragten der Vergangenheit haben dieses 
Unvermögen mehr als genug unter Beweis gestellt. Baden-Württemberg muss dem Vorbild z.B. aus 
Rheinland-Pfalz folgen und einen Menschen mit Behinderung mit dieser wichtigen Aufgabe beauftragen. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

FORUM SELBSTBESTIMMTER ASSISTENZ 
BEHINDERTER MENSCHEN E.V. 

 
Gerhard Bartz, Vorsitzender 

 

 


